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Tierseuchen, eine Bedrohung 

Freiburg 1249: Carne 
suille leprose, animal a 
lupo occisum, sub tecto 
macelli non vendentur. 
 
Murten 1418: Finnige, 
prästhafte, hirnmüttige, 
klaffrige Tiere dürfen 
nicht geschlachtet 
werden. 
 



Die Stadt sorgt für ihre Bürger 
Schutzziele: genug, günstig, gesund, gerecht 

„Tierkörper rechtzeitig in 
Schaal bringen, damit 
Schätzer sieht, ob sie 
währschaft sind oder 
nicht.“  (Burgdorf 1618)  
  
o.l. J. Müller, Biel, u.l.Dünz, Hist.Mus.BE  



Tierärzte als Pioniere der Fleischhygiene 

J.Rychner  B.Siegmund M.Bürgi       E.Hess 
Bern    Basel            Bern            Zürich 
1803-1878 1843-1922   1878-1932  1911-2004 



Eine erste Bundesregelung 

J.R. Zangger 



Die Kantone regeln die Fleischschau 

1821: Schaalinsp. besichtigt, 
und anerkennt als gesund 
1847: vorzugsweise Tierärzte;  
detaillierte Kriterien für ante/
post mortem Untersuchung 
1890: neue Kategorie „bedingt 
bankwürdig“. 



Ein Provisorium 1905-95 



Vollzugsprobleme 

„Heute muss festgestellt 
werden, dass die 
Verordnungen über die 
Fleischbeschau in 
unserem Lande sehr 
verschieden gehandhabt 
werden.“ 



Die Evolution der „Instruktion“ 
•  Instruktion für die 

Fleischschauer  
1909, 1939, 1962 

•  Fleischuntersuchungs-
verordnung 1995 

•  Verordnung über die 
Hygiene beim 
Schlachten 2005 
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